
Anlage 1 

Begriffsbestimmungen 
In den FIT-Richtlinien gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

Zu Nr. 2.1 FIT: 

„Grundlagenforschung“ bezeichnet experimentelle oder theoretische Arbeiten, die in erster 
Linie dem Erwerb neuen Grundlagenwissens ohne erkennbare direkte praktische 
Anwendungsmöglichkeiten dienen. 

„Industrielle Forschung“ bezeichnet planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur 
Gewinnung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen zu entwickeln oder zur Verwirklichung erheblicher Verbesserungen bei 
bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen nutzen zu können. Hierzu zählt auch 
die Schöpfung von Teilen komplexer Systeme, die für die industrielle Forschung und 
insbesondere die Validierung von technologischen Grundlagen notwendig sind, mit Ausnahmen 
von Prototypen, die unter den Buchstaben g fallen. 

„Experimentelle Entwicklung“ bezeichnet den Erwerb, die Kombination, die Formung und die 
Verwendung vorhandener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger 
einschlägiger Kenntnisse und Fertigkeiten zur Erarbeitung von Plänen und Vorkehrungen oder 
Konzepten für neue, veränderte oder verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen. 
Dazu zählen zum Beispiel auch andere Tätigkeiten zur Definition, Planung und Dokumentation 
neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sowie auch die Erstellung von Entwürfen, 
Zeichnungen, Plänen und anderem Dokumentationsmaterial, soweit dieses nicht für gewerbliche 
Zwecke bestimmt ist. 

Die Entwicklung von kommerziell nutzbaren Prototypen und Pilotprojekten ist ebenfalls 
eingeschlossen, wenn es sich bei dem Prototyp notwendigerweise um das kommerzielle 
Endprodukt handelt und seine Herstellung allein für Demonstrations- und Auswertungszwecke 
zu teuer wäre. Bei einer anschließenden kommerziellen Nutzung von Demonstrations- oder 
Pilotprojekten sind die daraus erzielten Einnahmen von den förderbaren Kosten abzuziehen. 

Die experimentelle Produktion und Erprobung von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen 
ist ebenfalls beihilfefähig, soweit sie nicht in industriellen Anwendungen oder kommerziell 
genutzt oder für solche Zwecke umgewandelt werden können. 

Experimentelle Entwicklung umfasst keine routinemäßigen oder regelmäßigen Änderungen an 
Produkten, Produktionslinien, Produktionsverfahren, bestehenden Dienstleistungen oder anderen 
laufenden betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen 
sollten. 

Zu Nr. 2.3 FIT 

„Kleine und mittlere Unternehmen“ (nachstehend KMU), „kleine Unternehmen“ und 
„mittlere Unternehmen“ sind Unternehmen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 oder 
jeder anderen Verordnung, durch die diese Verordnung ersetzt wird. 

KMU sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die weniger als 250 Personen 
beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder 
deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft. Weitere Voraussetzung ist, 
dass das Unternehmen nicht zu 25% oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechtsanteile im 
Besitz von einem oder mehreren Unternehmen steht, welche die oben genannten Grenzen 
übersteigen (Ausnahme: Öffentliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften und 
institutionelle Anleger soweit von letzteren weder einzeln noch gemeinsam eine Kontrolle 
ausgeübt wird.). 
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Innerhalb dieser Kategorie wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das 
weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR 
nicht übersteigt. 

„Große Unternehmen“ sind sämtliche Unternehmen, die nicht unter dem Begriff der kleinen 
und mittleren Unternehmen fallen. 

Zu Nr. 2.5 FIT 

„Prozessinnovation“ ist die Umsetzung einer neuen oder wesentlich verbesserten Produktions- 
oder Liefermethode (einschließlich wesentlicher Änderungen in den Techniken, Ausrüstungen 
und/oder der Software). Geringfügige Änderungen oder Verbesserungen, Steigerung der 
Produktions- oder Dienstleistungsfähigkeiten durch die Hinzufügung von Herstellungs- oder 
Logistiksystemen, die den bereits verwendeten sehr ähnlich sind, Einstellung der Anwendung 
eines Prozesses, die einfache Kapitalersetzung oder –erweiterung, Änderungen, die sich 
ausschließlich aus veränderten Faktorpreisen ergeben, die Kundenausrichtung, regelmäßige 
jahreszeitliche und sonstige zyklischen Veränderungen, Handel mit neuen oder wesentlich 
veränderten Produkten gelten nicht als Innovationen. 

„Betriebliche Innovation“ bedeutet die Umsetzung neuer betrieblicher Verfahren in den 
Geschäftspraktiken, den Arbeitsabläufen oder Außenbeziehungen eines Unternehmens. 
Änderungen in den Geschäftspraktiken, den Arbeitsabläufen oder Außenbeziehungen, die auf 
bereits im dem Unternehmen bestehenden betrieblichen Praktiken beruhen, Änderungen in der 
Geschäftsstrategie, Fusionen und Übernahmen, Einstellung eines Arbeitsablaufs, die einfache 
Ersetzung oder Erweiterung von Kapital, Änderungen, die sich allein aus Veränderungen bei den 
Faktorpreisen ergeben, Kundenausrichtung, regelmäßige jahreszeitliche und sonstige zyklischen 
Veränderungen, der Handel mit neuen oder erheblich verbesserten Produkten werden nicht als 
Innovationen abgesehen. 

Zu Nr. 2.7 FIT 

„Innovationskerne“ bezeichnet Gruppierungen von eigenständigen Unternehmen – innovative 
Neugründungen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen -, die 
in einem bestimmten Sektor und einer bestimmten Region tätig sind und Innovationstätigkeiten 
durch die Förderung intensiver gegenseitiger Befruchtung, die gemeinsame Nutzung von 
Einrichtungen, den Austausch von Wissen und Kenntnissen und durch einen wirksamen Beitrag 
zum Technologietransfer, zur Netzwerkbildung und Informationsverbreitung unter den 
beteiligten Unternehmen anregen sollen. Der betreffende Mitgliedstaat sollte bestrebt sein, ein 
ausgewogenes Verhältnis von an dem Kern teilnehmenden KMU zu Großunternehmen zu 
schaffen, um eine bestimmte kritische Masse insbesondere durch die Spezialisierung in einem 
bestimmten FuEuI-Bereich zu erreichen, wobei er die in dem Mitgliedstaat und auf 
Gemeinschaftsebene bereits bestehenden Innovationskerne berücksichtigen sollte. 

Zu Nr. 2.9 FIT 

„Forschungseinrichtung“ bezeichnet Einrichtungen wie Hochschulen oder Forschungsinstitute 
unabhängig von ihrer Rechtsform (öffentlich oder privatrechtlich) oder Finanzierungsweise, 
deren Hauptaufgabe in Grundlagenforschung, industrieller Forschung oder experimenteller 
Entwicklung besteht und die deren Ergebnisse durch Lehre, Veröffentlichung und 
Technologietransfer verbreiten; sämtliche Einnahmen werden in die Forschung, die Verbreitung 
von Forschungsergebnissen oder die Lehre reinvestiert; Unternehmen, die beispielsweise als 
Anteilseigner oder Mitglieder Einfluss auf eine solche Einrichtung ausüben können, genießen 
keinen bevorzugten Zugang zu den Forschungskapazitäten der Einrichtung oder den von ihr 
erzielten Forschungsergebnissen. 


